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Präambel 
 
Aufgrund des § 47 Abs. 2 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 29.09.2020 (GV NRW, S. 916.), in der jeweils gültigen Fassung, hat der 
Rat der Stadt Waltrop am 25.02.2021 folgende Geschäftsordnung beschlossen: 
 
 
I. Geschäftsführung des Rates 
 
1. Vorbereitung der Ratssitzungen 
 
§ 1 Einberufung der Ratssitzungen 
 
(1) Der Bürgermeister beruft den Rat ein, so oft es die Geschäftslage erfordert, jedoch soll er 

den Rat wenigstens alle zwei Monate einberufen. Der Rat ist unverzüglich einzuberufen, 
wenn mindestens ein Fünftel der Ratsmitglieder oder eine Fraktion unter Angabe der zur 
Beratung zu stellenden Gegenstände dies verlangen. 
Ist der Bürgermeister an der Erstellung der Einladung verhindert, so beruft der/die Allge-
meine Vertreter:in den Rat ein. 

 
(2) Die Einberufung erfolgt durch Übersendung einer Einladung an alle Ratsmitglieder. Die 

Einladung erfolgt in schriftlicher Form. Auf Antrag kann an Stelle einer schriftlichen Einla-
dung diese auch auf elektronischem Wege erfolgen. In diesem Fall hat das jeweilige 
Ratsmitglied eine entsprechende elektronische Adresse, an der die Einladungen über-
mittelt werden sollen, anzugeben. 

 
(3) In der Einladung sind Zeit, Ort und Tagesordnung anzugeben. Ihr können Erläuterungen 

zu den einzelnen Verhandlungsgegenständen (Vorlagen) beigegeben werden. Die Über-
sendung dieser Vorlagen richtet sich nach der jeweiligen Form der Übersendung i.S.v. § 1 
Abs. 2 der Geschäftsordnung. Vorlagen, die für nichtöffentliche Sitzungen bestimmt sind, 
können nur dann auf elektronischem Wege übermittelt werden, wenn sichergestellt ist, 
dass ein unberechtigter Zugriff Dritter auf diese Dateien nicht möglich ist. 

 
(4) Drucksachen der öffentlichen Tagesordnungspunkte können auf der Internetseite der 

Stadt Waltrop von jedermann eingesehen werden. Der Zugriff auf die Dateien des nicht-
öffentlichen Teils der Sitzung ist den Ratsmitgliedern mit einem entsprechenden Passwort 
vorbehalten. Sie haben dieses Passwort vor unberechtigtem Zugriff Dritter wirksam zu 
schützen. 

 
 
§ 2 Ladungsfrist 
 
(1) Die Einladung muss den Ratsmitgliedern mindestens 10 volle Tage vor dem Sitzungstag, 

den Tag der Absendung nicht eingerechnet, zugehen. 
 
(2) In besonders dringenden Fällen kann die Ladungsfrist bis auf 3 volle Tage abgekürzt 

werden. Die Dringlichkeit ist in der Einladung zu begründen. 
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(3) Bei elektronischer Übersendung gilt die Einladung mit der Bereitstellung im Ratsinformati-
onssystem auf der Homepage der Stadt Waltrop als ordnungsgemäß zugestellt. 

 
(4) Die Absätze 1 und 2 gelten sowohl für die schriftliche Übersendung als auch die Übersen-

dung in elektronischer Form. 
 
 
§ 3 Aufstellung der Tagesordnung 
 
(1) Der Bürgermeister setzt die Tagesordnung fest. Er hat dabei Vorschläge aufzunehmen, 

die ihm in schriftlicher Form spätestens am 14. Tag vor dem Sitzungstag von mindestens 
einem Fünftel der Ratsmitglieder oder einer Fraktion vorgelegt werden. 
Die Anträge sind von dem/der Fraktionsvorsitzenden, ihrem/seinem Stellvertreter oder 
einem Fünftel der Ratsmitglieder gemeinschaftlich zu unterzeichnen. 

 
(2) Der Bürgermeister legt ferner die Reihenfolge der einzelnen Tagesordnungspunkte fest 

und bestimmt unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften, welche Tagesordnungs-
punkte in nichtöffentlicher Sitzung behandelt werden sollen. 

 
(3) Betrifft ein Vorschlag eine Angelegenheit, die nicht in den Aufgabenbereich der Stadt 

Waltrop fällt, weist der Bürgermeister in der Tagesordnung darauf hin, dass die Angele-
genheit ohne Sachdiskussion durch Geschäftsordnungsbeschluss vom Rat von der Ta-
gesordnung wieder abzusetzen ist. 

 
 
§ 4 Öffentliche Bekanntmachung 
 
Zeit, Ort und Tagesordnung der Ratssitzung sind von dem Bürgermeister rechtzeitig öffentlich 
bekanntzumachen. Die Bekanntmachung erfolgt in der Form, die die Hauptsatzung hierfür 
vorschreibt. 
 
 
§ 5 Anzeigepflicht bei Verhinderung 
 
(1) Kann ein Ratsmitglied nicht oder nicht rechtzeitig erscheinen, hat es dies unverzüglich, 

spätestens bis zum Beginn der Sitzung dem Bürgermeister anzuzeigen. In Ausnahme-
fällen, so z.B. bei unvorhersehbaren Ereignissen, ist das Ratsmitglied verpflichtet, seinen 
Verhinderung unverzüglich, spätestens zu Beginn der Sitzung, dem Bürgermeister mit-
zuteilen. Der Zeitpunkt des verspäteten Erscheinens ist gegenüber der/dem Vorsitzenden 
oder dem/der Schriftführer:in zu dokumentieren. 

 
(2) Ratsmitglieder, die die Sitzung vorzeitig oder vorübergehend verlassen wollen, haben dies 

dem Bürgermeister in der Sitzung mitzuteilen. Unterbleibt die Mitteilung, so kann sich das 
Ratsmitglied nicht darauf berufen, es sei bei der Abstimmung tatsächlich nicht anwesend 
gewesen. 
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2. Durchführung der Ratssitzungen 
 
2.1 Allgemeines 
 
§ 6 Öffentlichkeit der Ratssitzungen 
 
(1) Die Sitzungen des Rates sind grundsätzlich öffentlich. Jedermann hat das Recht, als 

Zuhörer:in an öffentlichen Ratssitzungen teilzunehmen, soweit dies die räumlichen Ver-
hältnisse gestatten. Die Zuhörer:innen sind - außer im Falle des § 19 (Einwohnerfrage-
stunde) - nicht berechtigt, das Wort zu ergreifen oder sich sonst an den Verhandlungen 
des Rates zu beteiligen. 

 
(2) Für folgende Angelegenheiten wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen: 
 

a) Personalangelegenheiten, 
 

b) Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken durch die Gemeinde; dies gilt auch für 
Pacht, Miete oder ähnliche Rechtsgeschäfte, durch die der Gemeinde Rechte an einer 
Liegenschaft verschafft werden bzw. die Gemeinde solche Rechte Dritten verschafft, 

 
c) Auftragsvergaben, 

 
d) Angelegenheiten der zivilen Verteidigung, 

 
e) Einzelfälle in Abgabenangelegenheiten. 

 
(3) Darüber hinaus kann auf Antrag des Bürgermeisters oder eines Ratsmitgliedes für einzelne 

Angelegenheiten die Öffentlichkeit ausgeschlossen werden. Anträge und Vorschläge auf 
Ausschluss der Öffentlichkeit dürfen nur in nichtöffentlicher Sitzung begründet und beraten 
werden. Falls dem Antrag stattgegeben wird, ist die Öffentlichkeit in geeigneter Weise zu 
unterrichten, dass in nichtöffentlicher Sitzung weiterverhandelt wird (§ 48 Abs. 2 Sätze 3 
bis 5 GO). 

 
(4) Die Verhandlungen der nichtöffentlichen Sitzungen sind stets vertraulich. Für Beschlüsse 

gilt dies nur, wenn dies ausdrücklich durch Beschluss festgelegt wird. 
 
§ 7 Übertragung der Sitzung 
 
(1) Eine Übertragung der Ratssitzung in Bild und Ton und ohne eine journalistisch-redaktio-

nelle Gestaltung mittels Telemedien ist gestattet, soweit davon nur Personen erfasst 
werden, die vorher ihre Einwilligung erteilt haben. Der/Die Ratsvorsitzende kann die 
Übertragungen untersagen, ab- und unterbrechen.  

 
(2) Die Einwilligung muss im Sinne des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen (DSG NW) 

erfolgen. Insbesondere ist der Einwilligende vor der Erteilung der Einwilligung über die 
inhaltliche Form und Art der Aufnahmen, sowie die Reichweite und eine Speicherung der 
Übertragung zu informieren. Die Einwilligung muss schriftlich erklärt werden und kann 
jederzeit und ohne Begründung widerrufen werden.  
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(3) Nicht einwilligen können Zuschauer der Sitzung, Angestellte der Gemeindeverwaltung und 
durch die Gemeindeverwaltung weisungsgebundene Personen.  

 
(4) Personenbezogene Daten im Sinne des DSG NW auch von nicht anwesenden Personen, 

die Inhalt der Ratssitzung sind oder in deren Ablauf genannt werden, sind ohne Einwilli-
gung des Betroffenen in der Übertragung zu anonymisieren.  

 
(5) Nur der im Sinne des § 48 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen öffentliche Teil einer 

Sitzung kann übertragen werden. Die Einwohnerfragestunde ist von der Übertragung 
ausgenommen.  

 
(6) Die Übertragungen dürfen nicht gespeichert werden. 
 
 
§ 8 Vorsitz 
 
(1) Der Bürgermeister führt den Vorsitz im Rat. Im Falle seiner Verhinderung übernimmt 

sein:e Stellvertreter:in den Vorsitz. Die Reihenfolge der Stellvertretung bestimmt sich 
aufgrund des Wahlergebnisses nach § 67 Abs. 2 GO. 

 
(2) Der Bürgermeister hat die Sitzung sachlich und unparteiisch zu leiten. Er handhabt die 

Ordnung in der Sitzung und übt das Hausrecht (§ 51 GO) aus. 
 
 
§ 9 Beschlussfähigkeit 
 
(1) Vor Eintritt in die Tagesordnung stellt der Bürgermeister die ordnungsgemäße Einberu-

fung sowie die Beschlussfähigkeit der Versammlung fest und lässt dies in der Niederschrift 
vermerken. Der Rat ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte der gesetzlichen 
Mitgliederzahl anwesend ist. Er gilt als beschlussfähig, solange seine Beschlussunfähig-
keit nicht festgestellt ist (§ 49 Abs. 1 GO). 

 
(2) Werden während der Sitzung Zweifel an der Beschlussfähigkeit geäußert, so hat der 

Bürgermeister die Beschlussfähigkeit zu überprüfen. 
 
(3) Wird die Beschlussunfähigkeit festgestellt, so hat der Bürgermeister die Sitzung zu unter-

brechen. Ist auch nach Ablauf von 15 Minuten nicht mehr als die Hälfte der gesetzlichen 
Mitgliederzahl anwesend, so hat der Bürgermeister die Sitzung aufzuheben. Der Rat ist 
alsbald zu einer neuen Sitzung einzuberufen. 

 
(4) Ist eine Angelegenheit wegen Beschlussunfähigkeit zurückgestellt worden und wird der 

Rat zur Behandlung über denselben Gegenstand einberufen, so ist er ohne Rücksicht auf 
die Zahl der Erschienenen beschlussfähig, wenn bei der zweiten Einberufung auf diese 
Bestimmung ausdrücklich hingewiesen worden ist (§ 49 Abs. 2 GO). 
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§ 10 Befangenheit von Ratsmitgliedern 
 
(1) Muss ein Mitglied des Rates annehmen, nach §§ 50 Abs. 6, 43 Abs. 2, 31 GO von der 

Mitwirkung an der Beratung und Entscheidung ausgeschlossen zu sein, so hat es den 
Ausschließungsgrund vor Eintritt in die Verhandlung unaufgefordert dem Bürgermeister 
anzuzeigen und den Sitzungsraum zu verlassen; bei einer öffentlichen Sitzung kann das 
Ratsmitglied sich in dem für die Zuhörer bestimmten Teil des Sitzungsraumes aufhalten. 
In die Niederschrift ist aufzunehmen, dass das betreffende Ratsmitglied an der Beratung 
und Beschlussfassung wegen Befangenheit nicht teilgenommen hat. 

 
(2) In Zweifelsfällen entscheidet der Rat darüber, ob ein Ausschließungsgrund besteht. 
 
(3) Verstößt ein Ratsmitglied gegen die Offenbarungspflicht nach Abs. 1, so stellt der Rat dies 

durch Beschluss fest. Der Ratsbeschluss ist in die Niederschrift aufzunehmen. 
 
(4) Die Regelungen gelten auch für den Bürgermeister mit der Maßgabe, dass er die Befan-

genheit dem/der stellvertretenden Bürgermeister:in vor Eintritt in die Verhandlungen an-
zeigt. 

 
(5) Mitglieder des Rates, die bei der Beschlussfassung des Rates mitgewirkt haben, obwohl 

sie nach dem Gesetz hiervon ausgeschlossen waren und ihnen der Ausschlussgrund be-
kannt war, haften nach § 43 Abs. 4 GO, wenn die Stadt infolge eines solchen Ratsbe-
schlusses einen Schaden erleidet. 

 
 
§ 11 Teilnahme an Sitzungen 
 
(1) Der Bürgermeister und der Verwaltungsvorstand nehmen an den Sitzungen des Rates teil. 

Der Bürgermeister ist berechtigt und auf Verlangen mindestens eines Ratsmitgliedes 
verpflichtet, zu einem Punkt der Tagesordnung vor dem Rat Stellung zu nehmen. Auch der 
Verwaltungsvorstand ist hierzu verpflichtet, falls es der Rat oder der Bürgermeister verlangt 
(§ 69 Abs. 1 GO). 

 
(2) Über die Verpflichtung weiterer Beamte/Beamtinnen und/oder Angestellte, an den Sitzun-

gen des Rates teilzunehmen, entscheidet der Bürgermeister im Rahmen ihres Organisa-
tionsrechtes. 

 
(3) Mitglieder der Ausschüsse können an den nichtöffentlichen Sitzungen des Rates als Zuhö-

rer:innen teilnehmen, soweit deren Aufgabenbereich durch den Beratungsgegenstand 
berührt wird. Sie haben sich in dem für die Zuhörer:innen bestimmten Teil des Sit-
zungsraumes aufzuhalten. Die Teilnahme als Zuhörer:in begründet keinen Anspruch auf 
Ersatz des Verdienstausfalls und auf Zahlung von Sitzungsgeld (§ 48 Abs. 4 GO). 
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2.2 Gang der Beratungen 
 
§ 12 Änderung und Erweiterung der Tagesordnung 
 
(1) Der Rat kann vor Eintritt in die Tagesordnung beschließen: 
 

a) die Reihenfolge der Tagesordnungspunkte zu ändern, 
 

b) Tagesordnungspunkte zu teilen oder miteinander zu verbinden, 
 

c) Tagesordnungspunkte abzusetzen. 
 

Die Verweisung eines zur Beratung in öffentlicher Sitzung vorgesehenen Tagesord-
nungspunktes in die nichtöffentliche Sitzung darf nur dann erfolgen, wenn es sich um eine 
geheimhaltungsbedürftige Angelegenheit im Sinne von § 6 Abs. 2 bis 4 GeschO handelt. 

 
(2) Die Tagesordnung kann in der Sitzung durch Beschluss des Rates erweitert werden, wenn 

es sich um Angelegenheiten handelt, die keinen Aufschub dulden oder die von äußerster 
Dringlichkeit sind (§ 48 Abs. 1 GO). Der Ratsbeschluss ist in die Niederschrift 
aufzunehmen. 

 
(3) Ist aufgrund des Vorschlags einer Fraktion oder eines Fünftels der Ratsmitglieder eine 

Angelegenheit in die Tagesordnung aufgenommen worden, die nicht in den Aufgabenbe-
reich der Stadt Waltrop fällt, setzt der Rat durch Geschäftsordnungsbeschluss die Ange-
legenheit von der Tagesordnung ab. 

 
(4) Wird nach Aufruf eines Tagesordnungspunktes, der eine Angelegenheit betrifft, die nicht 

in den Aufgabenbereich der Stadt Waltrop fällt, ein Geschäftsordnungsantrag nach Abs. 3 
aus der Mitte des Rates nicht gestellt, stellt der Bürgermeister von Amts wegen den Antrag 
und lässt darüber abstimmen. 

 
 
§ 13 Redeordnung 
 
(1) Der Bürgermeister ruft jeden Punkt der Tagesordnung nach der vorgesehenen oder be-

schlossenen Reihenfolge unter Bezeichnung des Verhandlungsgegenstandes auf und 
stellt die Angelegenheit zur Beratung. Wird eine Angelegenheit beraten, die auf Vorschlag 
von einem Fünftel der Ratsmitglieder, einer Fraktion oder einer Gruppe in die Ta-
gesordnung aufgenommen worden ist (§ 3 Abs. 1 dieser Geschäftsordnung), so ist zu-
nächst den Antragstellern Gelegenheit zu geben, ihren Vorschlag zu begründen. Ist eine 
Berichterstattung vorgesehen, so erhält zunächst der/die Berichterstatter:in das Wort. 

 
(2) Hinsichtlich der Angelegenheiten, die nicht in den Aufgabenbereich der Stadt Waltrop 

fallen, gelten § 12 Absätze 3 und 4 dieser Geschäftsordnung. 
 
(3) Ein Ratsmitglied, das das Wort ergreifen will, hat sich durch Aufheben der Hand zu melden. 

Melden sich mehrere Ratsmitglieder gleichzeitig, so bestimmt der Bürgermeister die 
Reihenfolge der Wortmeldungen. Er kann im Interesse besserer Sachaufklärung von 
dieser Reihenfolge abweichen. 
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(4) Außerhalb der Reihenfolge erhält ein Ratsmitglied das Wort, wenn es Anträge zur Ge-
schäftsordnung stellen will. 

 
(5) Der Bürgermeister ist berechtigt, auch außerhalb der Reihenfolge das Wort zu ergreifen. 
 
(6) Jede/r Redner/in hat seine/ihre Ausführungen in knapper und sachlicher Form zu machen. 

Durch Beschluss des Rates kann die Redezeit beschränkt werden. 
 
(7) Spricht ein:e Redner:in nicht zur Sache, unsachlich, ungebührlich oder in beleidigender 

Art, so kann der Bürgermeister ihm/ihr nach einmaliger Ermahnung das Wort entziehen. 
Ausführungen, die der/die Redner:in macht, nachdem ihm/ihr das Wort entzogen wurde, 
werden in die Niederschrift bzw. in das Protokoll nicht aufgenommen.  

 
(8) Ist dem/der Redner:in das Wort entzogen, so darf er/sie es zu demselben Gegenstand in 

derselben Sitzung nicht wieder erhalten. 
 
 
§ 14 Anträge zur Geschäftsordnung 
 
(1) Anträge zur Geschäftsordnung können jederzeit von jedem Mitglied des Rates gestellt 

werden. Werden mehrere Anträge zur Geschäftsordnung gleichzeitig gestellt, so ist über 
den jeweils weitest-gehenden Antrag zuerst abzustimmen. In Zweifelsfällen bestimmt der 
Bürgermeister die Reihenfolge der Abstimmung. 

 
(2) Dazu gehören insbesondere folgende Anträge:  
 

a) auf Schluss der Aussprache (§ 15), 
b) auf Schluss der Rednerliste (§ 15), 
c) auf Verweisung an einen Ausschuss oder an den Bürgermeister, 
d) auf Vertagung, 
e) auf Unterbrechung oder Aufhebung der Sitzung, 
f) auf Ausschluss oder Wiederherstellung der Öffentlichkeit, 
g) auf namentliche oder geheime Abstimmung, 
h) auf Absetzung einer Angelegenheit von der Tagesordnung. 

 
(3) Wird ein Antrag zur Geschäftsordnung gestellt, so darf noch je ein Mitglied des Rates für 

und gegen diesen Antrag sprechen. Alsdann ist über den Antrag abzustimmen. In den 
Fällen des § 17 Abs. 3 Abs. 4 bedarf es keiner Abstimmung. 

 
(4) Auf Antrag einer Fraktion oder Gruppe hat der Bürgermeister ohne Aussprache und Ab-

stimmung die Sitzung für kürzere Zeit zu unterbrechen. 
 
(5) Ausführungen zur Geschäftsordnung dürfen sich nur auf das Verfahren bei der Behand-

lung des Beratungsgegenstandes, nicht aber auf die Sache beziehen. Sie dürfen nicht 
länger als drei Minuten dauern. 
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§ 15 Schluss der Aussprache, Schluss der Rednerliste 
 
(1) Der Bürgermeister schließt die Beratung, wenn sich niemand mehr zu Wort gemeldet hat. 
 
(2) Jedes Ratsmitglied, das sich nicht an der Beratung beteiligt hat, kann beantragen, dass 

die Beratung des Tagesordnungspunktes beendet oder die Rednerliste geschlossen wird. 
Wird ein solcher Antrag gestellt, so gibt der Bürgermeister die bereits vorliegenden 
Wortmeldungen bekannt und lässt unmittelbar darauf über diesen Antrag abstimmen. 

 
(3) Nach Schluss der Beratung darf das Wort nur noch zur persönlichen Bemerkung oder zur 

Geschäftsordnung erteilt werden.  
 
 
§ 16 Anträge zur Sache 
 
(1) Jedes Mitglied des Rates und jede Fraktion ist berechtigt, zu jedem Punkt der Tagesord-

nung Anträge zu stellen, um eine Entscheidung des Rates in der Sache herbeizuführen 
(Anträge zur Sache). Hat eine Vorberatung in Ausschüssen des Rates stattgefunden, so 
steht ein gleiches Recht auch den beteiligten Ausschüssen zu. Die Anträge müssen einen 
abstimmungsfähigen Beschlussentwurf enthalten. 

 
(2) Für Zusatz- und Änderungsanträge zu den nach Abs. 1 gestellten Anträgen gilt Abs. 1 Satz 

3 entsprechend. 
 
(3) Anträge nach den Absätzen 1 und 2, die Mehrausgaben oder Mindereinnahmen gegen-

über den Ansätzen des Haushaltsplanes zur Folge haben, müssen mit einem Deckungs-
vorschlag verbunden werden. 

 
 
§ 17 Abstimmung 
 
(1) Nach Schluss der Aussprache stellt der Bürgermeister die zu dem Tagesordnungspunkt 

gestellten Sachanträge zur Abstimmung. Der weitestgehende Antrag hat Vorrang. In 
Zweifelsfällen bestimmt der Bürgermeister die Reihenfolge der Abstimmung. Während der 
Abstimmung kann das Wort nicht mehr erteilt werden. 

 
(2) Die Abstimmung erfolgt im Regelfall durch Handzeichen. 
 
(3) Auf Antrag von mindestens einem Fünftel der Mitglieder des Rates erfolgt namentliche 

Abstimmung. Bei namentlicher Abstimmung ist die Stimmabgabe jedes Stimmberechtigten 
in der Niederschrift zu vermerken. 

 
(4) Auf Antrag von mindestens einem Fünftel der Mitglieder des Rates wird geheim abge-

stimmt. Die geheime Abstimmung erfolgt durch Abgabe von Stimmzetteln. 
 
(5) Wird zum selben Tagesordnungspunkt sowohl ein Antrag auf namentliche als auch auf 

geheime Abstimmung gestellt, so hat der Antrag auf geheime Abstimmung Vorrang. 
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(6) Das Abstimmungsergebnis wird von dem Bürgermeister bekanntgegeben und in der Nie-
derschrift festgehalten. 

 
 
§ 18 Fragerecht der Ratsmitglieder  
 
(1) Jedes Ratsmitglied ist berechtigt, schriftliche Anfragen, die sich auf Angelegenheiten der 

Stadt Waltrop beziehen, an den Bürgermeister zu richten. Anfragen sind mindestens fünf 
Werktage vor Beginn der Ratssitzung dem Bürgermeister zuzuleiten. Die Beantwortung 
hat schriftlich zu erfolgen, wenn der/die Fragesteller:in es verlangt. 

 
(2) Jedes Ratsmitglied ist darüber hinaus berechtigt, nach Erledigung der Tagesordnung einer 

Ratssitzung mündliche Anfragen, die sich nicht auf die Tagesordnung der Ratssitzung 
beziehen dürfen, an den Bürgermeister zu richten. Die Anfragen müssen Angelegenheiten 
betreffen, die in den Aufgabenbereich der Stadt Waltrop fallen. Sie müssen kurz gefasst 
sein und eine kurze Beantwortung ermöglichen. Ist eine sofortige Beantwortung nicht 
möglich, kann der/die Fragesteller:in auf eine Beantwortung in der nächsten Ratssitzung 
oder auf eine schriftliche Beantwortung verwiesen werden. 

 
(3) Anfragen dürfen zurückgewiesen werden, wenn  
 

a) sie nicht den Bestimmungen der Abs. 1 oder 2 entsprechen, 
b) die begehrte Auskunft demselben oder einem anderen Ratsmitglied innerhalb der letz-

ten sechs Monate erteilt wurde, 
c) die Beantwortung offenkundig mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden 

wäre. 
 
(4) Eine Aussprache findet nicht statt. 
 
 
§ 19 Fragerecht von Einwohnern/Einwohnerinnen 
 
(1) Der Rat kann beschließen, dass eine Fragestunde für Einwohner:innen in die Tagesord-

nung der nächstfolgenden Ratssitzung aufgenommen wird. In diesem Fall ist jede:r Ein-
wohner:in der Stadt Waltrop berechtigt, nach Aufruf des Tagesordnungspunktes mündliche 
Anfragen an den Bürgermeister zu richten. Die Anfragen müssen sich auf Angelegenheiten 
der Stadt Waltrop beziehen, und dürfen eine Redezeit von max. 3 Minuten nicht 
überschreiten. 

 
(2) Melden sich mehrere Einwohner:innen gleichzeitig, so bestimmt der Bürgermeister die 

Reihenfolge der Wortmeldungen. Jede:r Fragesteller:in ist berechtigt, höchstens zwei 
Zusatzfragen zu stellen. 

 
(3) Die Beantwortung der Anfrage erfolgt im Regelfall mündlich durch den Bürgermeister. Ist 

eine sofortige Beantwortung nicht möglich, so kann der/die Fragesteller:in auf schriftliche 
Beantwortung verwiesen werden. Eine Aussprache findet nicht statt. 
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§ 20 Wahlen 
 
(1) Wahlen werden durch offene Abstimmung vollzogen. Die Abstimmung erfolgt im Regelfall 

durch Handzeichen. 
 
(2) Wenn das Gesetz es bestimmt oder wenn ein Ratsmitglied oder der Bürgermeister der 

offenen Abstimmung widerspricht, erfolgt die Wahl geheim durch Abgabe von Stimmzet-
teln. Auf dem Stimmzettel ist der Name des/der zu Wählenden anzugeben oder anzu-
kreuzen. Unbeschriftete Stimmzettel gelten als Stimmenthaltung. 

 
(3) Die Stimmzettel werden durch Ratsmitglieder verschiedener Fraktionen und Gruppen 

ausgegeben, eingesammelt und ausgezählt. Das Ergebnis der Auszählung ist dem Bür-
germeister zur Bekanntgabe mitzuteilen. 

 
(4) Gewählt ist die vorgeschlagene Person, die mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen 

erhalten hat. Nein-Stimmen gelten als gültige Stimmen. Erreicht niemand mehr als die 
Hälfte der Stimmen, so findet zwischen den Personen, welche die beiden höchsten 
Stimmenzahlen erreicht haben, eine engere Wahl statt. Gewählt ist, wer in dieser engeren 
Wahl die meisten Stimmen auf sich vereinigt. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los 
(§ 50 Abs. 2 GO). Stimmenthaltungen und ungültige Stimmen zählen zur Feststellung der 
Beschlussfähigkeit, nicht aber zur Berechnung der Mehrheit mit (§ 50 Abs. 5 GO NRW) 

 
(5) Für die Besetzung von Ausschüssen des Rates gilt § 50 Abs. 3 GO. 
 
 
2.3 Ordnung in den Sitzungen 
 
§ 21 Ordnungsgewalt und Hausrecht 
 
(1) In den Sitzungen des Rates handhabt der Bürgermeister die Ordnung und übt das Haus-

recht aus. Seiner Ordnungsgewalt und seinem Hausrecht unterliegen - vorbehaltlich der 
§ 22 - 24 dieser Geschäftsordnung - alle Personen, die sich während einer Ratssitzung im 
Sitzungssaal aufhalten. Wer sich ungebührlich benimmt oder sonst die Würde der 
Versammlung verletzt, kann von dem Bürgermeister zur Ordnung gerufen und notfalls aus 
dem Sitzungssaal gewiesen werden. 

 
(2) Entsteht während einer Sitzung des Rates unter den Zuhörern störende Unruhe, so kann 

der Bürgermeister nach vorheriger Abmahnung den für die Zuhörer bestimmten Teil des 
Sitzungssaales räumen lassen, wenn die störende Unruhe auf andere Weise nicht zu be-
seitigen ist. 

 
 
§ 22 Ordnungsruf und Wortentziehung 
 
(1) Redner:innen, die vom Thema abschweifen, kann der Bürgermeister zur Sache rufen. 
 
(2) Redner:innen, die ohne Worterteilung das Wort an sich reißen sich ungebührlich oder 

beleidigend äußern oder sonst die Ordnung der Sitzung stören, kann der Bürgermeister 
zur Ordnung rufen. 
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(3) Hat ein:e Redner:in bereits zweimal einen Ruf zur Sache (Abs. 1) oder einen Ordnungsruf 

(Abs. 2) erhalten, so kann der Bürgermeister ihm/ihr das Wort entziehen, wenn der/die 
Redner:in Anlass zu einer weiteren Ordnungsmaßnahme gibt. Einem/Einer Redner:in, 
dem/der das Wort entzogen ist, darf es in derselben Ratssitzung zu dem betreffenden 
Tagesordnungspunkt nicht wieder erteilt werden. 

 
 
§ 23 Entzug der Sitzungsentschädigung, Ausschluss aus der Sitzung 
 
(1) Ein Ratsmitglied kann durch Beschluss des Rates nach § 51 Abs. 2 GO für eine oder 

mehrere Sitzungen ausgeschlossen und ihm können die auf den Sitzungstag entfallenden 
Entschädigungen ganz oder teilweise entzogen werden, wenn das Ratsmitglied: 

 
a) nach wiederholtem Ordnungsruf und nach Androhung des Sitzungsausschlusses sei-

tens des Vorsitzenden sein störendes Verhalten fortsetzt oder 
 

b) in gröblicher Weise die Ordnung verletzt. 
 
(2) Hält der Bürgermeister die Voraussetzungen für den Ausschluss eines Ratsmitglieds nach 

Abs. 1 für gegeben und hält er den sofortigen Ausschluss des Ratsmitglieds für er-
forderlich, so kann er den sofortigen Ausschluss verhängen und durchführen. Der Rat 
befindet über die Berechtigung dieser Maßnahme in der nächsten Sitzung (§ 51 Abs. 3 
GO.) 

 
 
§ 24 Einspruch gegen Ordnungsmaßnahmen 
 
(1) Gegen Ordnungsmaßnahmen nach § 23 dieser Geschäftsordnung steht dem/der Betroffe-

nen der Einspruch zu. 
 
(2) Über die Berechtigung der Ordnungsmaßnahme befindet alsdann der Rat in der nächsten 

Sitzung ohne die Stimme des/der Betroffenen. Diesem/Dieser ist Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. Die Entscheidung des Rates ist dem/der Betroffenen zuzu-
stellen. 

 
 
3. Niederschrift über die Ratssitzungen, Unterrichtung der Öffentlichkeit 
 
 
§ 25 Niederschrift 
 
(1) Über die im Rat gefassten Beschlüsse ist durch den/die Schriftführer:in eine Niederschrift 

aufzunehmen. Die Niederschrift muss enthalten: 
 

a) die Namen der anwesenden und der fehlenden Ratsmitglieder, 
b) die Namen der sonstigen an den Beratungen teilnehmenden Personen, 
c) Ort und Tag sowie Zeitpunkt des Beginns, einer etwaigen Unterbrechung und der 

Beendigung der Sitzung, 



14 
 

d) die behandelten Beratungsgegenstände, 
e) die gestellten Anträge, 
f) die gefassten Beschlüsse und die Ergebnisse von Wahlen mit Angabe der 

Stimmenverhältnisse, 
g) die Namen der Ratsmitglieder, die gem. § 31 GO NRW an der Beratung und Entschei-

dung nicht teilgenommen haben; 
h) den wesentlichen Inhalt der Antworten auf die Anfragen nach §§ 18 und 19 dieser Ge-

schäftsordnung 
i) die Ordnungsmaßnahmen. 

 
(2) Die Niederschrift ist als Beschlussprotokoll zu erstellen, d.h., der Inhalt der Niederschrift 

hat sich grundsätzlich auf die Wiedergabe der gefassten Beschlüsse zu beschränken. Auf 
Beschluss des Rates der Stadt Waltrop, auf Antrag einer Fraktion oder einer Gruppe ist 
eine weitergehende Protokollierung möglich, die die Stellungnahme des Rates oder einer 
Fraktion zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung im Allgemeinen oder im Einzelnen 
wiedergibt. 
Der Wortlaut des Beschlusses hat, sofern keine Änderungen beschlossen worden sind, 
mit dem Wortlaut des Beschlussentwurfes übereinzustimmen. 

 
(3) Der/Die Schriftführer:in, sowie ein:e Stellvertreter:in werden auf Vorschlag des Bürger-

meisters vom Rat bestellt. Soll ein:e Bedienstete:r der Stadtverwaltung bestellt werden, so 
erfolgt die Bestellung im Benehmen mit dem Bürgermeister. 

 
(4) Die Niederschrift wird von dem Bürgermeister und dem/der vom Rat bestellten Schriftfüh-

rer:in unterzeichnet. Verweigert eine/r der Genannten die Unterschrift, so ist dies in der 
Niederschrift zu vermerken. Die Niederschrift ist allen Ratsmitgliedern in der Form zuzu-
leiten, wie die Einberufung erfolgt. Dabei ist sicherzustellen, dass unberechtigte Dritte 
keinen Zugriff auf den Teil der Niederschrift nehmen können, die in nichtöffentlicher Sit-
zung behandelt wurden. 
Die Niederschrift ist spätestens innerhalb von 3 Wochen nach der Sitzung allen Ratsmit-
gliedern zuzuleiten. Kann die Niederschrift ausnahmsweise nicht durch die Verwaltung in 
der angegebenen Frist verschickt werden, so sind die Fraktionsvorsitzenden umgehend – 
unter Angabe von Gründen – darüber zu informieren. 

 
(5) Um die Erstellung der Niederschrift zu erleichtern, dürfen Tonbandmitschnitte von Sitzun-

gen erfolgen. Sie dürfen ausschließlich von den in Abs. 4 Satz 1 genannten Personen zur 
Erstellung der Niederschrift genutzt werden. Ist bis spätestens in der auf die Zuleitung der 
Niederschrift gem. Abs. 4 Satz 2 folgenden Ratssitzung kein Wunsch zur Änderung der 
Niederschrift geäußert worden, so ist der Tonbandmitschnitt unverzüglich zu löschen. Wird 
ein Änderungswunsch geäußert, so kann zur Klärung der Berechtigung dieses Wunsches 
bis zur nächstfolgenden Ratssitzung der Tonbandmitschnitt abweichend von Satz 2 von 
dem Ratsmitglied, das den Änderungswunsch vorträgt, von dem/der Schriftführer:in und 
ggf. auch von den in Abs. 4 Satz 1 genannten Personen gemeinsam abgehört werden, um 
eine gütliche Einigung über die Niederschrift zu erreichen. Das Ergebnis dieser 
Einigungsbemühungen ist dem Rat vorzutragen. Anschließend ist der Tonbandmitschnitt 
unverzüglich zu löschen. 
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§ 26 Unterrichtung der Öffentlichkeit 
 
(1) Über den wesentlichen Inhalt der vom Rat gefassten Beschlüsse ist die Öffentlichkeit in 

geeigneter Weise zu unterrichten. Dies kann dadurch geschehen, dass der Bürgermeister 
den Wortlaut eines vom Rat gefassten Beschlusses in öffentlicher Sitzung verliest und ihn 
erforderlichenfalls außerdem im unmittelbaren Anschluss an die Sitzung der örtlichen 
Presse zugänglich macht. 

 
(2) Die Unterrichtung gilt grundsätzlich auch für Beschlüsse des Rates, die in nichtöffentlicher 

Sitzung gefasst werden, es sei denn, dass der Rat im Einzelfall ausdrücklich etwas 
anderes beschlossen hat. 

 
 
II. Geschäftsordnung der Ausschüsse 
 
§ 27 Grundregel 
 

Auf das Verfahren in den Ausschüssen finden grundsätzlich die für den Rat geltenden 
Vorschriften entsprechend Anwendung, soweit nicht § 28 dieser Geschäftsordnung ab-
weichende Regelungen enthält. 

 
 
§ 28 Abweichungen für das Verfahren der Ausschüsse  
 
(1) Der/die Ausschussvorsitzende setzt die Tagesordnung im Benehmen mit dem Bürgermeis-

ter fest (§ 58 Abs. 2 Satz 2 GO). Der/die Ausschussvorsitzende ist auf Verlangen des 
Bürgermeisters bzw. auf Antrag einer Fraktion oder Gruppe verpflichtet, einen Gegenstand 
in die Tagesordnung aufzunehmen. In jeder Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses 
ist unter Tagesordnungspunkt 1 eine Einwohnerfragestunde durchzuführen. 

 
(2) Über Zeit, Ort und Tagesordnung der Ausschusssitzungen unterrichtet der Bürgermeister 

die Öffentlichkeit in geeigneter Weise, ohne dass es einer öffentlichen Bekanntmachung 
nach § 4 dieser Geschäftsordnung bedarf. 

 
(3) Die Beschlussfähigkeit von Ausschüssen ist über § 9 Abs. 1 Satz 2 dieser Geschäftsord-

nung hinaus nur dann gegeben, wenn die Zahl der anwesenden Ratsmitglieder die Zahl 
der anwesenden sachkundigen Bürger (stimmberechtigte Ausschussmitglieder nach § 58 
Abs. 3 GO) übersteigt; Ausschüsse gelten auch insoweit als beschlussfähig, solange ihre 
Beschlussunfähigkeit nicht festgehalten ist. 

 
(4) Der Bürgermeister und der Verwaltungsvorstand sind berechtigt und auf Verlangen eines 

Ausschusses in Angelegenheiten ihres Geschäftsbereichs verpflichtet, an dessen Sit-
zungen teilzunehmen. Sie sind berechtigt und auf Verlangen mindestens eines Aus-
schussmitglieds verpflichtet, zu einem Punkt der Tagesordnung vor dem Ausschuss 
Stellung zu nehmen. 

 
(5) Der Bürgermeister ist zu allen Ausschusssitzungen einzuladen. Er hat das Recht, mit 

beratender Stimme an den Sitzungen teilzunehmen; ihm ist auf Verlangen jederzeit das 
Wort zu erteilen. 
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(6) An den nichtöffentlichen Sitzungen eines Ausschusses können die stellvertretenden Aus-

schussmitglieder und alle Ratsmitglieder als Zuhörer teilnehmen. Sachkundige Bür-
ger:innen und sachkundige Einwohner:innen, die zu stellvertretenden Ausschussmitglie-
dern gewählt worden sind, können an den nichtöffentlichen Sitzungen dieses Ausschusses 
als Zuhörer:in teilnehmen. Mitglieder anderer Ausschüsse können an einer Aus-
schusssitzung teilnehmen, soweit deren Aufgabenbereich durch den Beratungsgegen-
stand berührt wird. 

 
(7) In den Ausschüssen ist eine Niederschrift über die Beschlüsse aufzunehmen. Die Nieder-

schrift ist dem Bürgermeister und den Ausschussmitgliedern in der Form zuzuleiten, wie 
auch die Einberufung erfolgt. Dabei ist sicherzustellen, dass unberechtigte Dritte keinen 
Zugriff auf den Teil der Niederschrift nehmen können, die in nichtöffentlicher Sitzung be-
handelt wurden. 

 
(8) § 13 Abs. 6 und § 18 dieser Geschäftsordnung finden auf Ausschüsse keine Anwendung. 
 
 
§ 29 Einspruch gegen Beschlüsse entscheidungsbefugter Ausschüsse 
 
(1) Beschlüsse von Ausschüssen mit Entscheidungsbefugnis können erst durchgeführt wer-

den, wenn innerhalb von drei Tagen, den Tag der Beschlussfassung nicht eingerechnet, 
weder von dem Bürgermeister noch von mindestens einem Fünftel der Ausschussmit-
glieder schriftlich Einspruch eingelegt worden ist. 

 
(2) Über den Einspruch entscheidet der Rat. 
 
III. Fraktionen 
 
§ 30 Bildung von Fraktionen und Gruppen 
 
(1) Fraktionen sind freiwillige Vereinigungen von Ratsmitgliedern, die sich auf der Grundlage 

grundsätzlicher politischer Übereinstimmung zu möglichst gleichgerichtetem Wirken zu-
sammengeschlossen haben. Eine Fraktion muss aus mindestens 2 Ratsmitgliedern be-
stehen. Jedes Ratsmitglied kann nur einer Fraktion angehören. 

 
(2) Die Bildung einer Fraktion ist dem Bürgermeister von dem/der Fraktionsvorsitzenden 

schriftlich anzuzeigen. Die Mitteilung muss die genaue Bezeichnung der Fraktion, die 
Namen des/der Fraktionsvorsitzenden und seines/ihres Stellvertreters/Stellvertreterin 
sowie aller der Fraktion angehörenden Ratsmitglieder enthalten. Ferner ist anzugeben, 
wer berechtigt ist, für die Fraktion Anträge zu stellen oder sonstige Erklärungen abzuge-
ben. Unterhält die Fraktion eine Geschäftsstelle, so hat die Mitteilung auch die Anschrift 
der Geschäftsstelle zu enthalten. 

 
(3) Ratsmitglieder, die keiner Fraktion angehören, können von einer Fraktion als Hospitanten 

aufgenommen werden. Bei der Feststellung der Mindeststärke einer Fraktion zählen 
Hospitanten nicht mit. 
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(4) Die Auflösung einer Fraktion, der Wechsel im Fraktionsvorsitz (stellvertretenden Fraktions-
sitz) sowie die Aufnahme und das Ausscheiden von Mitgliedern sind dem Bürgermeister 
von dem/der Fraktionsvorsitzenden ebenfalls schriftlich anzuzeigen. 

 
(5) Die Fraktionen haben hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten (i.S.d. § 4 

Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen i.V.m. Art. 4 DSGVO) die erforderlichen techni-
schen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um eine den Vorschriften des Da-
tenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen entsprechende Datenverarbeitung sicherzustel-
len. Sie sind verpflichtet, bei der Auflösung der Fraktion die aus der Fraktionsarbeit er-
langten personenbezogenen Daten zu löschen (Art. 17 Abs. 1 Alt. 2 Buchstabe a) 
DSGVO). 

 
(6) Gruppen ohne Fraktionsstatus im Rat sind freiwillige Vereinigungen von Ratsmitgliedern, 

die sich auf der Grundlage grundsätzlicher politischer Übereinstimmung zu möglichst 
gleichgerichtetem Wirken zusammengeschlossen haben. Eine Gruppe im Rat besteht aus 
mindestens zwei Mitgliedern. 

 
(7) Die Absätze 1 bis 5 gelten für Gruppen entsprechend. 
 
 
§ 31 Informationsrecht der Fraktionen und Gruppen 
 
(1) Zur Vorbereitung ihrer Beratungen können die Fraktionen im Rahmen ihrer Aufgaben vom 

Bürgermeister Auskünfte über die von diesem oder in seinem Auftrag gespeicherten Daten 
verlangen, soweit der Datenübermittlung nicht Rechtsvorschriften, insbesondere Best-
immungen der Datenschutzgesetze, entgegenstehen.  

 
(2) Das Auskunftsersuchen ist durch den/die Vorsitzende/n der Fraktion schriftlich unter 

wörtlicher Wiedergabe des Fraktionsbeschlusses an den Bürgermeister zu richten. 
 
(3) Die Fraktionen haben hinsichtlich der Verarbeitung personenbezogener Daten (i.S.d. § 3 

Abs. 1 und 2 Datenschutzgesetz NRW) die erforderlichen technischen und 
organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um eine den Vorschriften des 
Datenschutzgesetzes NRW entsprechende Datenverarbeitung sicherzustellen. Sie sind 
verpflichtet, bei der Auflösung der Fraktion die aus der Fraktionsarbeit erlangten 
personenbezogenen Daten zu löschen (§ 19 Abs. 3 S. 1 Datenschutzgesetz NRW). 

 
(4) Für Gruppen gelten die Absätze 1 bis 3 entsprechend. 
 
 
IV. Datenschutz  
 
§ 32 Datenschutz  
 
(1) Die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse, die im Rahmen der Ausübung ihrer ehren-

amtlichen Tätigkeit Zugang zu vertraulichen Unterlagen, die personenbezogene Daten 
enthalten, haben bzw. von ihnen Kenntnis erlangen, dürfen solche Daten nur zu dem je-
weiligen, der rechtmäßigen Aufgabenerfüllung dienenden Zweck verarbeiten oder offen-
baren. 
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(2) Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person 
angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie 
einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu 
einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, 
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 
Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann. 

 
(3) Vertrauliche Unterlagen sind alle Schriftstücke, automatisierte Dateien und sonstige 

Datenträger, die als solche gekennzeichnet sind oder personenbezogene Daten enthalten. 
Hierzu zählen auch mit vertraulichen Unterlagen in Zusammenhang stehende hand-
schriftliche oder andere Notizen. 

 
 
§ 33 Datenverarbeitung  
 
(1) Die Mitglieder des Rates und der Ausschüsse sind verpflichtet, vertrauliche Unterlagen so 

aufzubewahren, dass sie ständig vor Kenntnisnahme und Zugriff Dritter (z. B. Fami-
lienangehörige, Besucher, Parteifreunde, Nachbarn etc.) gesichert sind. Dieses gilt auch 
für den Transport der Unterlagen. In begründeten Einzelfällen ist dem Bürgermeister auf 
Verlangen Auskunft über die getroffenen Datensicherheitsmaßnahmen zu geben. 

 
(2) Eine Weitergabe von vertraulichen Unterlagen oder Mitteilung über den Inhalt an Dritte, 

ausgenommen im erforderlichen Umfang bei Verhinderung an den/die Stellvertreter:in, ist 
nicht zulässig. Dies gilt auch für die Zeit nach Ausscheiden aus dem Rat. 

 
(3) Die Mitglieder der Gemeindevertretung und der Ausschüsse sind bei einem Auskunftsersu-

chen eines/einer Betroffenen nach dem Landesdatenschutzgesetz verpflichtet, dem 
Bürgermeister auf Anfrage schriftlich Auskunft über die bei ihnen aufgrund dieser Tätigkeit 
zu einer bestimmten Person gespeicherten Daten zu erteilen (vgl. § 49 Abs. 1 DSG NRW). 
Zu beachten ist hierbei die Beschränkung des Auskunftsrechts gem. § 12 DSG NRW. 

 
(4) Vertrauliche Unterlagen sind unverzüglich und dauerhaft zu vernichten bzw. zu löschen, 

wenn diese für die Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden. 
 
(5) Bei vertraulichen Beschlussunterlagen einschließlich aller damit in Zusammenhang 

stehenden Unterlagen ist dieses regelmäßig anzunehmen, wenn die Niederschrift über die 
Sitzung, in der der jeweilige Tagesordnungspunkt abschließend behandelt wurde, 
genehmigt ist. 

 
(6) Bei einem Ausscheiden aus der Gemeindevertretung oder einem Ausschuss sind alle 

vertraulichen Unterlagen sofort dauerhaft zu vernichten bzw. zu löschen. Die Unterlagen 
können auch der Gemeindeverwaltung zur Vernichtung bzw. Löschung übergeben wer-
den. 

 
(7) Die ausgeschiedenen Mitglieder haben die Vernichtung bzw. die Löschung aller vertrauli-

chen Unterlagen gegenüber dem Bürgermeister schriftlich zu bestätigen. 
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V. Schlussbestimmungen, Inkrafttreten  
 
§ 34 Schlussbestimmungen  
 

Jedem Mitglied des Rates und der Ausschüsse ist eine Ausfertigung dieser Geschäfts-
ordnung auszuhändigen oder digital zur Verfügung zu stellen. Wird die Geschäftsordnung 
während der Wahlzeit geändert, so ist auch die geänderte Fassung auszuhändigen. 

 
 
§ 35 Inkrafttreten 
 

Diese Geschäftsordnung tritt mit dem Tage nach der Beschlussfassung durch den Rat in 
Kraft. 
Gleichzeitig tritt die frühere Geschäftsordnung vom 17.04.2015 außer Kraft. 

 
 
Waltrop, den 25.02.2021 
 

 
 
Marcel Mittelbach 
Bürgermeister 



Satzung des Kommunalunternehmens
Ver- und Entsorgungsbetrieb Waltrop,

Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) der Stadt Waltrop
über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren

Straßenreinigungs- und Gebührensatzung -
vom22.02.2021

Aufgrund

. der SS 7, 8, 9 und 114a der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV. NRW. S.916), in der jeweils gültigen Fas-
sung,

. der SS 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung öffentlicher Straßen (Straßenreinigungs-
gesetz NRW - StrReinG NRW) vom 18.12.1975 (GV NRW S. 706), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetztes vom 25.10.2016 (GV.NRW. S. 868), in der jeweils gültigen Fas-
sung,

. der $$ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG)
vom 21.10.1969 (GV NRW 5.712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2019 (GV.

NRW. S. 1029), in der jeweils gültigen Fassung, sowie

. des $ 2 Abs. 1,2 u.5 und des $ 6 Abs. 3 der Satzung für das Kommunalunternehmen ,,Ver-
und Entsorgungsbetrieb Waltrop, Anstalt des öffentlichen Rechts" vom 30.11.2018, in der
jeweils geltenden Fassung

hat der Venrualtungsrat des Ver- und Entsorgungsbetrieb Waltrop AöR in seiner Sitzung am
22.02.2021 folgende Satzung beschlossen:

Hinweis:
Zur Verbesserung der Lesbarkeit ist verallgemeinernd in der Satzung die Form der männlichen
Anrede gewählt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die gewählte Ausdrucksform
auf alle Geschlechter bezieht.

sr
lnhalt der Reinigungspflicht

(1) Der Ver- und Entsorgungsbetrieb Waltrop, AöR (nachfolgend V+E Waltrop genannt) betreibt
die Reinigung der dem öffentlichen Verkehr gewidmeten Straßen, Wege und Plätze (öffentliche

Straßen) innerhalb der geschlossenen Ortslagen, bei Bundesstraßen, Landesstraßen und
Kreisstraßen jedoch nur der Ortsdurchfahrten, als öffentliche Einrichtung, soweit die Reinigung
nicht nach SS 2 ff dieser Satzung den Grundstückseigentümern übertragen wird. lst das
Grundstück mit einem Erbbaurecht belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers der Erbbau-
berechtigte.

(2) Die Reinigung umfasst die Straßenreinigung sowie die Wintenruartung der Gehwege und der
Fahrbahnen. Die Straßenreinigung beinhaltet die Entfernung aller Verunreinigungen von der
Straße, die die Hygiene oder das Stadtbild nicht unerheblich beeinträchtigen oder eine Gefähr-
dung des Verkehrs darstellen können. Die Reinigungspflicht des V+E Waltrop beinhaltet als
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Winteruvartung insbesondere das Schneeräumen sowie das Bestreuen an den gefährlichen
Stellen der verkehrswichtigen Straßen bei Schnee- und Eisglätte. Art und Umfang der Reini-
gungspflichten der Anlieger ergeben sich aus den $$ 2 - 4 dieser Satzung.

(3) Als Gehwege im Sinne dieser Satzung gelten
- alle selbstständigen Gehwege, zu denen auch fußläufige Stich- und Verbindungswege zäh-

len,
- die gemeinsamen Fuß- und Radwege (Zeichen 240 StVO),
- alle erkennbar abgesetzt für die Benutzung durch Fußgänger vorgesehenen Straßenteile,
- Gehbahnen in 1,50 m Breite ab begehbarem Straßenrand bei allen Straßen und Straßentei-

len, deren Benutzung durch Fußgänger vorgesehen oder geboten ist und die keine erkenn-
bar abgesetzten und für die Benutzung durch Fußgänger vorgesehenen Straßenteile aufwei-
sen (2.8. verkehrsberuhigte Bereiche (Zeichen 3251326 StVO) und Fußgängerbereiche (Zei-

chen2421243 StVO)).

(4) Als Fahrbahn im Sinne dieser Satzung gilt die gesamte übrige Straßenoberfläche, also neben
den dem Fahrverkehr dienenden Teilen der Straße insbesondere auch die Trennstreifen, be-
festigten Seitenstreifen, die Bankette, die Bushaltestellenbuchten sowie die Radwege.

s2
Übertragung der Reinigungspflicht auf die Grundstückseigentümer

(1) Die Reinigung der im anliegenden Straßenvezeichnis besonders kenntlich gemachten Fahr-

bahnen und Gehwege wird in dem darin festgelegten Umfang und Zeitraum den Eigentümern
der an sie angrenzenden und durch sie erschlossenen Grundstücke auferlegt. Das Straßen-
verzeichnis ist Bestandteil dieser Satzung.

(2) Grundstück im Sinne dieser Satzung ist das Buchgrundstück. Erschlossen ist ein Grundstück
dann, wenn es rechtlich und tatsächlich eine Zugangsmöglichkeit zur Straße hat und dadurch
eine innerhalb geschlossener Ortslagen übliche und sinnvolle wirtschaftliche Grundstücksnut-
zung ermöglicht wird. Dabei ist es ohne Belang, ob von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht
wird oder nicht.

(3) Auf Antrag des Reinigungspflichtigen kann ein Dritter durch schriftliche Erklärung gegenüber

dem V+E Waltrop mit dessen Zustimmung die Reinigungspflicht übernehmen, wenn eine aus-
reichende Haftpflichtversicherung nachgewiesen wird; die Zustimmung ist jedezeit widerruflich

und nur solange wirksam, wie die Haftpflichtversicherung besteht.

(4) Die nach anderen Rechtsvorschriften bestehende Verpflichtung des Verursachers, außer-
gewöhnliche Verunreinigungen oder Abfall unvezüglich zu beseitigen, befreit den Reinigungs-
pflichtigen nicht von seiner Reinigungspflicht.

s3
Umfang der ü bertragenen Straßenreinigu ngs pflicht

(1) Die Fahrbahnreinigungspflicht erstreckt sich jeweils bis zur Straßenmitte. lst nur auf einer
Straßenseite ein reinigungspflichtiger Anlieger vorhanden, erstreckt sich die Reinigungspflicht

auf die gesamte Straßenfläche.
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(2) Selbständige Gehwege sind entsprechend Abs. '1, die übrigen Gehwege in ihrer gesamten

Breite zu reinigen. Die Gehwegreinigung umfasst unabhängig vom Verursacher auch die Be-
seitigung von Unkraut und sonstigen Verunreinigungen.

(3) Fahrbahnen und Gehwege sind in dem nach $ 2 Abs. 1 festgelegten Reinigungszeitraum zu
säubern. Belästigende Staubentwicklung ist zu vermeiden. Verunreinigungen sind nach Been-
digung der Säuberung unverzüglich unter Berücksichtigung der Abfallbeseitigungsbestimmun-
gen zu entsorgen. Laub ist unverzüglich zu beseitigen, wenn es eine Gefährdung des Verkehrs
darstellt.

s4
U mfa n g der i,i bertrage ne n Wi nterwa rtu n gs pfl icht

(1) Die Gehwege sind in einer Breite von 1,50 m von Schnee freizuhalten. Auf Gehwegen ist bei
Eis- und Schneeglätte mit abstumpfenden Mitteln wie z.B. Sand, Splitt oder Granulat zu streu-
en. Die Verwendung von Salz oder sonstigen auftauenden Stoffen ist grundsätzlich verboten;
ihre Vennrendung ist nur erlaubt

a) in besonderen klimatischen Ausnahmefällen (2.8. Eisregen), in denen durch Einsatz von ab-
stumpfenden Mitteln keine hinreichende Streuwirkung zu erzielen ist,

b) an gefährlichen Stellen an Gehwegen, wie z.B. Treppen, Rampen, Brückenauf- oder
-abgängen, starken Gefälle- bzw. Steigungsstrecken oder ähnlichen Gehwegabschnitten.

(2) An Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für Schulbusse müssen die Gehwege so
von Schnee freigehalten und bei Glätte bestreut werden, dass ein gefahrloses Ein- und Aus-
steigen sowie ein gefahrloser Zu- und Abgang zu den Haltestelleneinrichtungen gewährleistet
ist.

(3) lst die Wintenrvartung der Fahrbahn übertragen, so sind bei Eis- und Schneeglätte

- gekennzeichnete Fußgängerübenrege,

- Querungshilfen über die Fahrbahn und

- Übergange für Fußgänger in Fortsetzung der Gehwege an Straßenkreuzungen oder
-einmändungen

jeweils bis zur Mitte der Fahrbahn zu bestreuen, wobei abstumpfende Mittel vorrangig vor auf-
tauenden Mitteln einzusetzen sind. $ 3 Abs. 1 Satz 2 der Satzung gilt entsprechend.

(4) ln der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr (sonn- und feiertags von 9.00 bis 20.00 Uhr) gefallener

Schnee und entstandene Glätte sind unvezüglich nach Beendigung des Schneefalls bzw.
nach dem Entstehen der Glätte zu beseitigen. Nach 20.00 Uhr gefallener Schnee und ent-
standene Glätte sind am Folgetag (werktags bis 7.00 Uhr, sonn- und feiertags bis 9.00 Uhr) zu
beseitigen. Der Schnee ist auf dem an die Fahrbahn grenzenden Teil des Gehweges oder
notfalls auf dem Fahrbahnrand so zu lagern, dass der Fußgänger- und Fahrverkehr hierdurch
nicht mehr als unvermeidbar gefährdet oder behindert wird. Baumscheiben und begrünte Flä-
chen dürfen nicht mit Salz oder sonstigen auftauenden Materialien bestreut, salzhaltiger oder
sonstige auftauende Mittel enthaltender Schnee darf auf ihnen nicht gelagert werden. Die Ein-
läufe in Entwässerungsanlagen und die Hydranten sind von Eis und Schnee freizuhalten.

Schnee und Eis von Grundstücken dürfen nicht auf die Straße geschafft werden.
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s5
Benutzungsgebühren

Der V+E Waltrop erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen Benut-
zungsgebühren nach $ 6 Abs. 2 KAG NRW in Verbindung mit $ 3 Abs. 1 StrReinG NRW. Den Kos-
tenanteil, der auf das allgemeine öffentliche lnteresse an der Reinigung sowie auf die Reinigung
der Straßen oder Straßenteile entfällt, für die eine Gebührenpflicht nicht besteht, trägt die Stadt
Waltrop.

s6
Gebtihrenmaßstab und Gebührensatz

(Frontmetermaßstab)

(1) Maßstab für die Benutzungsgebühr sind die Seiten eines Grundstücks entlang der gereinigten
Straße, durch die das Grundstück erschlossen ist (Frontlängen nach Berechnungsmetern), und
die nach Umfang und Häufigkeit der Reinigung bestimmte Reinigungsklasse gemäß dem an-
liegenden Straßenverzeichnis. lm Verzeichnis ist angegeben, fúr welche Straßen der V+E
Waltrop die Straßenreinigung bzw. den Winterdienst auf der Fahrbahn durchführt.

(2) Als Frontlängen sind die Seiten zu berücksichtigen, die mit der Straßengrenze gleich verlaufen
(angrenzende Fronten) und die ihr zugewandt sind (zugewandte Fronten). Zugewandte Fron-
ten sind die Seiten und Abschnitte der Grundstücksbegrenzungslinie, die in gleichem Abstand
oder in einem Winkel von weniger als 45' zur Straßengrenze verlaufen. Grenzt eine Seite nur
teilweise an die Straße oder ist sie ihr nur teilweise zugewandt, so werden die Frontlängen zu-
grunde gelegt, die sich bei gedachten Verlängerungen der Straße in gerader Linie ergeben
würden. Keine zugewandten Seiten sind die hinter angrenzenden und zugewandten Fronten
liegenden Seiten.

(3) Danach zu berucksichtigende angrenzende und zugewandte Fronten sind zu addieren. Wird
ein Grundstück nur durch den Wendehammer einer Straße erschlossen, sind der Frontmeter-
berechnung die Grundstücksseiten zugrunde zu legen, die in gleichem Abstand oder in einem
Winkel von weniger als 45' zu einer gedachten geradlinigen Verlängerung der Straße verlau-
fen. Bei der Feststellung der Grundstücksseiten werden Bruchteile eines Meters bis zu 0,50 m
einschließlich abgerundet und über 0,50 m aufgerundet.

(4) Die Benutzungsgebühr je Frontmeter (Absätze 1 bis 3) beträgt jährlich
- in Reinigungsklasse S1:
- in Reinigungsklasse 52:

2,61€
15,66 €

(5) Für die Winterwartung wird zusätzlich eine Benutzungsgebühr erhoben. Die Benutzungsgebühr
je Frontmeter (Absätze 1 bis 3) in der Winterdienstklasse W 1 beträgt jährlich: 1,13 €

(6) Die Reinigungs- und Winterdienstklassen ergeben sich aus dem anliegenden Straßenver-
zeichnis.

V+E Waltrop AöR Straßenreinigungs- und Gebúhrensatzung 417



s7
Gebührenpflichtige

(1) Gebührenpflichtig ist der Eigentümer bzut. Erbbauberechtigte des erschlossenen Grundstücks
Mehrere Gebüh renpflichtige sind Gesamtschuldner.

(2) lm Fall eines Eigentumswechsels ist der neue Eigentümer vom Beginn des auf den Wechsel
folgenden Monats gebührenpflichtig.

(3) Die Gebührenpflichtigen haben alle für die Errechnung der Gebtihren erforderlichen Auskünfte
zu erteilen und zu dulden, dass Beauftragte des V+E Waltrop das Grundstück betreten, um die
Bemessungsgrundlagen festzusetzen oder zu überprüfen.

s8
Entstehung, Änderung und Fälligkeit der Gebühr

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ersten des Monats, der auf den Beginn der regelmäßi-
gen Reinigung der Straße folgt. Sie erlischt mit dem Ende des Monats, mit dem die regel-
mäßige Reinigung eingestellt wird.

(2) Andern sich die Grundlagen für die Berechnung der Gebühr, so mindert oder erhöht sich die
Benutzungsgebühr mit Beginn des auf die Anderung folgenden Monats. Bei einem Ausbleiben
der turnusgemäßen Straßenreinigung auf der gesamten Straße bis zu 4-mal im Jahr bzw. bei

einem Ausbleiben infolge von Witterung und Feiertagen besteht kein Anspruch auf Gebühren-
minderung. Das gleiche gilt bei unerheblichen Reinigungsmängeln insbesondere wegen par-

kender Fahzeuge, Straßeneinbauten und Straßenbauarbeiten nur auf einem Teilstück der
Straße. Bei einem erheblichen Ausbleiben und erheblichen Mängeln kann der Anspruch auf
Gebührenerstattung nur bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist gegen die folgende Jahresveran-
lagung schriftlich geltend gemacht werden.

(3) Die Benutzungsgebühr wird einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig.
Wenn die Gebühr zusammen mit anderen Abgaben angefordert wird, kann ein späterer Fällig-
keitszeitpunkt angegeben werden.

se
Ordnungswidrigkeit

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig dieser Satzung zuwiderhandelt, indem
er seiner vorgeschriebenen oder übernommenen Reinigungs- und Wintenruartungspflicht gem.

$$ 2 bis 4 nicht nachkommt, indem er:

die Gehwege gem. $ 3 Abs. 3 nicht in dem nach $ 2 Abs. 1 festgelegten Reinigungszeit-
raum reinigt;
gem. S 3 Abs. 3 belästigende Staubentwicklung nicht vermeidet;
Verunreinigungen nach Beendigung der Säuberung nicht unverzüglich unter Berücksichti-
gung der Abfallbeseitigungsbestimmungen gem. S 3 Abs. 3 entsorgt;
Laub nicht unverzüglich gem. $ 3 Abs. 3 beseitigt, wenn es eine Gefährdung des Verkehrs
darstellt;
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entgegen $ 4 Abs. 1 die Gehwege entweder gar nicht oder in weniger als einer Breite von
1,50 m von Schnee freihält;
entgegen $ 4 Abs. 1 bei Eis- und Schneeglätte auf Gehwegen nicht streut;
entgegen $ 4 Abs. 1 zur Erfüllung der Streupflicht Salz oder sonstige auftauende Stoffe
verwendet, ohne dass ein Erlaubnisgrund i.S.v. $ 4 Abs. 1 lit. a oder b vorliegt;
entgegen $ 4 Abs. 2 die Gehwege an Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel oder für
Schulbusse nicht so von Schnee freihält, dass ein gefahrloses Ein- und Aussteigen sowie
ein gefahrloser Zu- und Abgang zu den Haltestelleneinrichtungen gewährleistet ist;

entgegen $ 4 Abs. 2 bei Glätte die Gehwege an Haltestellen für öffentliche Verkehrsmittel
oder für Schulbusse nicht so bestreut, dass ein gefahrloses Ein- und Aussteigen sowie ein
gefahrloser Zu- und Abgang zu den Haltestelleneinrichtungen gewährleistet ist
entgegen $ 4 Abs. 3 bei übertragener Wintenryartung an der Fahrbahn bei Eis- und
Schneeglätte gekennzeichnete Fußgängerübenuege, und/oder Querungshilfen über die
Fahrbahn, und/oder Übergänge für Fußgänger in Fortsetzung der Gehwege an Straßen-
kreuzungen oder Straßeneinmündungen nicht jeweils bis zur Mitte der Fahrbahn bestreut;
entgegen $ 4 Abs. 4 den in der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr (sonn- und feiertags von 9.00
bis 20.00 Uhr) gefallenen Schnee nicht unverzüglich beseitigt;
entgegen $ 4 Abs. 4 die in der Zeit von 7.00 bis 20.00 Uhr (sonn- und feiertags von 9.00
bis 20.00 Uhr) entstandene Glätte nicht unvezüglich nach dem Entstehen der Glätte be-
seitigt.

(2) Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten (OW|G) in
der jeweils gültigen Fassung. Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis 1.000 €
geahndet werden.

sr0
I n krafü reten, Au ßerkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01 .2021 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Straßenreinigungs-
und Gebührensatzung des V+E Waltrop, AöR vom 09.12.2020 außer Kraft.
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Bekanntmach u ngsanordn u ng

Die vorstehende Straßenreinigungs- und Gebührensatzung des Ver- und Entsorgungsbetrieb
Waltrop AöR vom 22.02.2021wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Es wird bestätigt, dass die vorstehende Satzung ordnungsgemäß in der in der Präambel dieser
Satzung genannten Sitzung des Verwaltungsrates zustande gekommen ist, und deren Wortlaut mit
dem Satzungstext übereinstimmt, der Grundlage des in dieser Sitzung gefassten Venraltungsrats-
beschlusses war. Des Weiteren wird bestätigt, dass die Vorgaben der BekanntmVO NRW, insbe-
sondere die des $ 2 Abs. I u.2 BekanntmVO NRW eingehalten wurden.

Die vorstehende Satzung hat dem Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Waltrop anstelle des
Rates der Stadt Waltrop gem. S 60 Abs. 2 GO NRW aufgrund der weiterhin anhaltenden epidemi-
schen Lage von landesweiter Tragweite in seiner Sitzung am 27.01.2021 zur Zustimmung vorgele-
gen-

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Sat-
zung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden
kann, es sei denn

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,

c) der Bürgermeister der Stadt Waltrop hat den Verwaltungsratsbeschluss vorher beanstandet,

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber dem Ver- und Entsorgungsbetrieb Waltrop
AöR vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet wor-
den, die den Mangel ergibt.

n

Bürgermeister und
Vorsitzender des Verwaltungsrates

2
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Anlage zur Straßenreinigungssatzung des V+E Waltrop AöR - Straßenverzeichnis

l. Umfang der Reinigungspflicht in den Straßen des Straßenverzeichnisses nach Straßen-
reinigungs- und Winterd ienstklassen

Straßenreinigung

Winterdienst

S1
Straßen mit größerer
Verkehrsbedeutung

wöchentlich V+E Waltrop wöchentlich Anlieger

S2 Fußgängerzone
lnnenstadt

sechsmal
pro Woche

V+E Waltrop wöchentlich Anlieger

AnliegerS3 Straßen mit überwie-
gend Anliegerverkehr

wöchentlich Anlieger wöchentlich

AnliegerW1
Straßen mit größerer
Verkehrsbedeutung

V+E Waltrop

Anliegerw2 übrige Çtraßen, insb
Anliegerstraßen

Anlieger
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I l. Straßenverzeichnis

Erläuterung: SRK = Straßenreinigungsklasse, WDK = Winterdienstklasse

S1 w2Ackenreg, Hauptzug
S3 w2Ackerweg, Stichstraßen
S1 w2Adalbert-Stifter-Straße
S1 w2Adamsstraße

W1S1Akazienweg, Hauptzug
w2S3Akazienweg, Stichstraßen

S1 w2Allensteiner Straße
S1 W1Altenbredde (ungerade HNrn. 1-31, gerade HNrn.2-36)

S3 w2Altenbredde (ungerade HNrn. ab 33, gerade HNrn. ab 38)

S1 w2Alter Graben
S1 W2Am Alten Friedhof
S3 w2Am Berghang I

S1 W2Am Böckenberg
S1 W2Am Funkenbusch
S1 WIAm Hebewerk, Hauptzug (HNm. 141, gerade HNm.42-86)

S1 w2Am Hebewerk, Stichstraßen (ungerade HNm.43-85, HNrn. ab 87)

S1 W1Am Herdicksbach
S1 W1Am lländ, Hauptzug

w2S3Am lländ, Stichstraßen
w2S3Am Koppelkamp

S1 W1Am Moselbach
S1 W1Am Mühlenteich
S3 w2Am Prozessionsweg
S3 w2Am Rapensweg
S1 W1Am Rathaus, Hauptzug
S3 w2Am Rathaus, Stichstraßen
S1 W2Am Schwazbach
S3 w2Am Stadtgarten (ungerade HNm. 1-29, gerade HNrn.2-12)

S1 w2Am Stadtgarten (ungerade HNrn. ab 31, gerade HNrn. ab 14)

s3 w2Am Steinacker
S1 W1Am Stutenteich, Hauptzug
S3 w2Am Stutenteich, Stichstraße
S1 w2Am Wäldchen
S1 W1Amselweg (HNrn. 1-18)

S1 w2Amselweg (HNrn. ab 19)

S1 w2An der Haardstraße
S1 W1An der Quelle
S1 w2An der Zechenbahn
S1 w2Ankenrueg
S1 w2Arenbergstraße
S1 W2Asternweg
S1 w2Auf dem Kirchberg
S1 w2Auf der Heide (HNrn. 1-16)

S3 w2Augustin-Wibbelt-Weg
S3 W2Bachweg
S1 W1Bahnhofstraße
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Barbarastraße S1 w2
Beethovenstraße S3 w2
Begonienstraße S1 w2
Bergstraße (HNrn. 1-24) S1 W1
Bergstraße (HNrn. ab 25) S3 w2
Birkenstraße, Hauptzug S1 w2
Bi rkenstraße, Stichstraßen S3 w2
Bismarckstraße, Hauptzug (HNrn. 1-80, HNr,22, HNrn. ab24) S1 W1
Bismarckstraße, Hauptzug HNrn. 9A-21, HNr. 23) S1 w2
Bismarckstraße, Stichstra ßen S3 w2
Bissenkamp S1 W1
Bonhoefferuveg S1 w2
Bootsweg S3 w2
Böttcherstraße S1 w2
Brahmsweg S3 w2
Brambauerstraße (HNrn. 1-48) S1 W1
Brentanoweg S3 w2
Breslauer Straße, Hauptzug S1 w2
Breslauer Straße, Stichstraße zu HNr. 29 S3 w2
Brockenscheidter Straße außer Stichstraße zu HNrn. 13a-13d, 15a-15e S1 W1
Brockenscheidter Straße, Stichstraße zu HNrn. 13a-13d, 15a-15e S3 w2
Buchenstraße, Hauptzug S1 w2
Buchenstra ße, Stichstraßen S3 w2
Chamissoweg S3 w2
Chemnitzer Straße S1 w2
Dahlienweg S3 w2
Danziger Straße S1 w2
Delbrückstraße S1 W1
Dorfmüllerstraße S1 w2
Dortmunder Straße (HNrn. 1-30) S2 W1
Dortmunder Straße (HNrn. ab 31) S1 W1
Dresdener Straße S1 w2
Dringenburgstraße, Hauptzug S1 w2
Dringenbu rgstraße, Stichstraßen S3 w2
Drosselgasse S1 w2
Droste-Hülshoff-Straße S1 w2
Düsterbeck, Hauptzug S1 w2
Düsterbeck, Stichstraßen S3 w2
Egelmeer, Hauptzug S1 W1
Egelmeer, Stichstraße ungerade HNrn. 51-79 S1 w2
Egelmeer, übrigen Stichstraßen S3 w2
Eichenstraße, Hauptzug S1 w2
Eichenstraße, Stichstraßen S3 w2
Elbinger Straße S1 W1
Elisenstraße, Hauptzug S1 W1
Elisenstraße, Stichstraße HNrn. 144-D, 16A S1 w2
Emanuel-Geibel-Weg S3 w2
Erlenweg S1 w2
Ernst-Mo ritz-Arndt-Weg S3 w2
Ernst-Wiechert-Weg S3 W2
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Feldstraße S1 w2
Finkengasse S1 w2
Flurstraße S1 w2
Fontaneweg S3 w2
Friedhofstraße S1 W1
Fried rich- Rückert-Stra ße S3 w2
Fried rich-Wi I hel m -Weber-Weg S3 w2
Fritz-Reuter-Weg S3 w2
Gartenstraße S3 w2
Gasstraße S1 W1
Gasstraße S3 w2
Gellertweg S3 w2
Gerhart-Hauptmann-Pfad S3 w2
Giesbertstraße S1 w2
Goethestraße S1 W1
Gottfried-Keller-Weg S3 w2
Grabbeweg S3 w2
Gräffstraße S1 w2
Große-Geist-Straße S1 W1
Großer Kamp S3 w2
Hafenstraße, Hauptzug S1 W1
Hafenstraße, Stichstraßen S3 w2
Hagelstraße S2 W1
Händelweg S3 w2
Hans-Böckler-Straße (Hnrn, 1-8) S1 w2
Hans-Böckler-Straße (Hnm. ab 9) S1 W1
Haydnweg S3 w2
Hebbelpfad S3 w2
Hebeckenkamp, Hauptzug S1 W1
Hebeckenkam p, Stichstraßen S3 w2
Heidebusch S3 w2
Hein rich-Ferki ng hoff-Straße S3 w2
Heinrich-Heine-Weg S3 w2
Herderstraße S1 w2
Hermann-Löns-Straße S3 w2
Hiberniastraße S3 w2
Hilberstraße S1 W1
Hochstraße S1 W1
Hoher Acker S3 w2
Hölderlinweg S3 w2
Huestraße S1 W2
Husemannstraße, Hauptzug S1 W1
Husemannstraße, Stichstraße S3 w2
lckerner Heide, Hauptzug S1 W2
lckerner Heide, Stichstraßen S3 w2
lckerner Straße S1 W2
lm Bruch S3 w2
lm Depot S1 w2
lm Erlen, Abschnitt ab HNrn. 35 u. 44 bis Kreuzung Am Herdicksbach S1 w2
lm Erlen, außer Abschnitt ab HNrn. 35 u. 44 bis Kreuzung Am Herdicksbach S3 w2
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lm Grund S1 w2
lm Hangel (HNrn. 1A-118, gerade HNrn. 12-22) S1 W1
lm Hangel (ungerade HNrn. 13-23, HNrn. ab 24) S1 w2
lm Hedick S3 w2
lm Hirschkamp S1 w2
lm Knäppen S3 W2
lm Loh S3 w2
lm Röhrken S1 w2
lm Sauerfeld, außer Weg zwischen Husemannstr. und lm Sauerfeld S1 W1
lm Sauerfeld, Weg zwischen Husemannstr. und lm Sauerfeld S3 w2
lm Siepen, HNrn. 1-30, HNm. 33A-D, 36-38,41 S1 W1
lm Siepen, HNrn.31, 33,35,44-Ende S3 w2
lm Sundern S3 w2
lm Wiesengrund S1 w2
lm Winkel S3 w2
lm Wirrigen (HNrn. 1-17, HNrn. ab 23) S1 W1
lm Wirrigen (HNrn. 18-22) S1 w2
lmbuschstraße S1 W1
ln der Aue S1 w2
ln der Baut (HNrn. 1-6) S1 w2
ln der Baut (HNrn. ab 7) S1 W1
lndustriestraße S1 W1
lnsterburger Weg S1 w2
lsbruchstraße S2 W1
Jochen-Münzner-Straße S3 w2
Johann-Strauß-Weg S3 w2
Josef-Bomert-Straße S3 w2
Kaiserstraße (HNrn. 1-2D) S1 w2
Kaiserstraße (HNrn. ab 3A) S1 W1
Kapitänsweg S3 w2
Kastanienstraße, Hauptzug und Verbi ndungsstraßen S1 w2
Kastanienstra ße, Stichstraßen S3 w2
Käthe-Engelhaupt-Stra ße S3 w2
Kettelerstraße, Hauptzug S1 W1
Kettelerstraße, Stichstraßen S3 w2
Kiefernweg S1 w2
Kieselstraße, Hauptzug S1 W1
Kieselstraße, Stichstra ßen S3 w2
Kirchplatz S2 W1
Kirchstraße S1 w2
Kleistweg S3 W2
Knappenstraße S1 w2
Kolpingweg S3 w2
Königsberger Straße S1 w2
Konrad-Adenauer-Stra ße S1 W1
Kreuzstraße S3 W2
Krummer Weg S3 w2
Krusenhof, Hauptzug S1 W1
Krusenhof, Stichstraßen S3 W2
Küferstraße S1 w2
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Kukelke S1 W1
Kurt-Sch umacher-Stra ße S1 w2
Lauenburger Straße S3 w2
Lehmstraße, Hauptzug S1 W1
Lehmstraße, Stichstraßen S3 w2
Leipziger Straße S1 w2
Leppelmanns Feld S1 W1
Lerchenweg S1 W1
Lerschstraße S1 W2
Lessingstraße S1 w2
Letterhausstraße S1 W1
Leveringhäuser Straße S1 W1
Liegnitzer Straße S1 w2
Liliencronweg S3 w2
Lilienweg S3 w2
Lindenstraße, Hauptzug S1 w2
Lindenstraße, Stichstraßen S3 w2
Lisztweg S3 w2
Lohbuschstraße S1 w2
Lortzingstraße S3 w2
Lünener Straße S3 w2
Margaretenstraße S1 w2
Marienburger Straße S1 w2
Marienstraße S1 w2
Martin-Niemöller-Straße S3 w2
Maßkamp S3 w2
Meisenweg S1 w2
Memelweg S1 w2
Messingfeldstraße S1 W1
Mittelkamp, Hauptzug S1 w2
Mittelkam p, Stichstraßen S3 w2
Möllerstraße, Hauptzug S1 W1
Möllerstraße, Stichstraßen S3 w2
Mörikeweg S3 w2
Mozartstraße S3 w2
Mühlenstraße S1 W1
Münsterstraße (HNrn, 1 -90) S1 W1
Münsterstraße (HNrn, 89-1 29) S1 w2
Nachtigallenweg (HNrn, 1-6) S1 W1
Nachtigallenweg (HNrn. ab 7) S1 w2
Nelkenweg S1 w2
Neuer Weg S2 W1
Nicolaus-Lenau-Weg S3 w2
Nordhügel S3 w2
Nordring, Hauptzug, Stichstraße HNr.28, Stichstraße HNrn. 61-64,73 S1 W1
Nordring, übrige Stichstraßen S3 W2
Oberuieser Stiege S3 w2
Orffweg S3 w2
Ostring S1 w2
Ottostraße S1 w2
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Parkstraße S1 w2
Pestalozzistraße, Hau ptzug S1 w2
Pestalozzistraße, Stichstra ßen S3 w2
Plauener Straße S1 w2
Provinzialstraße S1 w2
Querschlag S1 w2
Raiffeisenplatz S2 W1
Recklinghäuser Straße (HNrn. 1-10) S1 W1
Recklinghäuser Straße (HNrn. 1 1-29) S1 w2
Ricarda-Huch-Weg S3 w2
Richtstrecke (HNrn. 1-7, HNr. 9, HNrn. ab 21) S1 w2
Richtstrecke (HNr.8, HNrn. 10-20) S1 W1
Rilkeweg S3 w2
Riphausstraße S1 W1
Rosenstraße S1 W1
Rösterstraße S2 W1
Sandstraße S1 W1
Schenkendorfweg S3 w2
Schillerstraße, Hauptzug S1 w2
Schil lerstraße, Stichstraßen S3 w2
Schmiedeweg S1 w2
Schörlinger Straße S1 W1
Schubertweg S3 w2
Schulstraße, Hauptzug S1 w2
Schulstraße, Stichstraßen S3 w2
Schumannweg S3 w2
Schützenstraße S1 W1
Sommerweg S3 w2
St.-Ludgerus-Weg S3 w2
Starengasse S1 w2
Stegerwaldstraße S1 W2
Steinstraße S1 w2
Stettiner Straße S1 w2
Stormstraße S1 W2
Stratmanns Weg S1 w2
Surenkamp S3 w2
Sydowstraße (HNrn. 1-9, ungerade HNrn. 11-27, HNrn. ab 28) S1 W1
Sydowstraße (gerade HNrn. 10-26) S1 W2
Taeg lichsbeckstraße, Hauptzug S1 W1
Taeg lichsbeckstraße, Stichstraßen S3 w2
Tannenweg, Hauptzug S1 w2
Tannenweg, Stichstra ßen S3 W2
Theodor-Heuss-Straße S1 W1
Tilsiter Straße S1 w2
Tinkhöfe S3 W2
Tinkhofstraße (HNrn. 1-57, HNrn. 59-75) S1 W1
Tinkhofstraße (HNr. 58) S1 w2
Ufenrveg S1 w2
Uhlandweg S3 W2
Ulmenweg S1 w2

V+E Waltrop AöR Straßenreinigungs- und Gebührensatzung - Anlage Straßenverzeichnis 718



Ulmenweg S3 w2
Veiinghofstraße S1 w2
Velsenstraße S1 W1
Verdistraße S1 w2
Waldweg S1 W1
Weberstraße S1 w2
Wilhelm-Busch-Weg S3 w2
Wilhelm-Hauff-Weg S3 w2
Wilhelm-Raabe-Straße S1 w2
Wilhelmstraße S1 W1
Zeisigweg S1 w2
Ziegeleistraße S1 W1
Zillestraße S1 w2
Zum Gehölz, Hauptzug S1 w2
Zum Gehölz, Stichstraßen S3 w2
Zum Schacht S1 W1
ZumTal S1 w2
Zur Birk S3 w2
Zur Pannhütt S1 W1
Zur Tongrube S3 w2
Zur Wallhecke S3 w2
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